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Vergabeverfahren für den Bauplatz Parzelle 7 der 

Marktgemeinde Parkstein im Baugebiet „Viehhof“  
(Beschlussfassung des Marktgemeinderates vom 08.01.2024)  

 

Achtung Bewerbungsschluss: 02. April 2024 

 

 

1. Grundlagen  

 

Dieses Vergabeverfahren zielt darauf ab, insbesondere jungen ortsansässigen und 

ortsverbundenen Familien den Erwerb angemessenen Wohnraumes in ihrer Heimatgemeinde 

zu ermöglichen. 

Der Marktgemeinderat Parkstein hat in seiner Sitzung vom 08.01.2024 beschlossen, das 

Baugrundstück Parzelle 7 mittels eines Punktesystems zu vergeben. Dabei werden 

Wohnortbezug zu Parkstein sowie Anzahl und Alter der Kinder bewertet. Die Transparenz des 

Verfahrens soll der Rechtssicherheit dienen. 

  

2. Vergabeverfahren 

 

Die Marktgemeinde bewertet die nachfolgend benannten Kriterien. Diese werden mittels eines 

Fragebogens bei allen Bauplatzinteressenten abgefragt, die ihr Interesse der Marktgemeinde 

Parkstein schriftlich oder per Email bis zum Bewerbungsschluss zeitgerecht mitgeteilt haben. 

Der Bewerbungsbogen steht über die Homepage des Marktes Parkstein (Rubrik „Leben & 

Wohnen“ – „Bau- und Gewerbegebiete“) zur Verfügung. Auf Anfrage kann er in Papierform per 

Post zugesandt werden. Die Rückgabe des ausgefüllten Bogens muss innerhalb der 

genannten Frist an die im Bogen genannte Adresse erfolgen. Die Rückgabe wird anschließend 

bestätigt. 

Die Interessenten willigen mit Rückgabe ihres Bewerbungsbogens ein, dass neben der 

Verwaltung auch der Marktgemeinderat über die abgegebenen Daten Kenntnis erlangt und 

personenbezogene Daten zweckgebunden verarbeitet, gespeichert und übermittelt werden 

dürfen. Dies schließt die Überprüfung der Angaben bei Dritten ein. 

Alle fristgerecht an die Marktgemeinde Parkstein zurückgegebenen Bewerbungsbögen 

werden ausgewertet. Die Marktgemeinde ermittelt anhand der Angaben und Nachweise den 

Punktewert der einzelnen Bewerbenden und erstellt je eine Rangliste für Bewerbungen um 

Bauparzellen für Einfamilienhäuser. 

Der/die Bewerbende mit dem höchsten Punktewert, erhält das Erstauswahlrecht. 

  

3. Vergabegrundsätze  

  

a) Bewerbende können ausschließlich die Personen sein, die bis zum 

Bewerbungsschluss einen ausgefüllten Bewerbungsbogen bei der Marktgemeinde 

abgegeben haben.  

b) Ein oder zwei volljährige Personen gemeinsam können Bewerbende sein. Sie 

müssen auch Erwerber des Grundstücks sein.  

c) Eine Person darf – auch zusammen mit einer anderen Person – nur eine Bewerbung 

abgeben und auch nur einen Bauplatz erwerben.  
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d) Bei zwei gemeinsamen Bewerbenden wird bei den einzelnen Fragen die 

Antwortmöglichkeit herangezogen, welche von den beiden Bewerbenden das höhere 

Scoring / die höhere Punktezahl erzielt.  

e) Verheiratete, Paare mit eingetragener Lebenspartnerschaft, sowie Paare mit gleicher 

Wohnanschrift seit mindestens drei Jahren oder gemeinsamem/n Kind/Kindern 

müssen immer beide Bewerbende sein und werden gemeinsam bewertet.  

f) Die Bewerbenden müssen den Bewerbungsbogen wahrheitsgemäß und vollständig 

ausfüllen und die Richtigkeit der Angaben versichern.  

g) Die Vergabekriterien begründen keinen Rechtsanspruch eines/r Bewerbenden auf 

Ankauf eines Grundstücks. Sie dienen dem Marktgemeinderat ausschließlich zur 

Entscheidungsfindung über den Verkauf. Jede Grundstücksveräußerung bedarf einer 

Einzelentscheidung des Marktgemeinderates. Grundstückspekulationen sind zu 

verhindern. 

 

4. Vergabeausschluss  

 

a) Bewerbende, deren Bewerbung falsche oder unvollständige Angaben enthält, werden 

sofort vom Zuschlag ausgeschlossen. 

b) Juristische Personen sind nicht antragsberechtigt. 

 

5. Einzugehende Verpflichtungen  

  

Im notariellen Kaufvertrag werden folgende Vereinbarungen festgehalten: 

 

a) Erhält ein/e Bewerbende/r ein Grundstück zugesprochen, darf dieses vor Ablauf einer 

5-jährigen Frist ab Kaufdatum nicht ohne Zustimmung der Marktgemeinde Parkstein 

weiterveräußert oder vermietet werden, auch nicht in Teilen. Die Zustimmung wird 

nicht verweigert, sofern wichtige persönliche Gründe bestehen und erforderlichenfalls 

nachgewiesen werden. Der Marktgemeinderat behält sich in diesem Fall eine 

Entscheidung vor. 

b) Das Grundstück muss innerhalb von fünf Jahren ab Kaufdatum mit einem 

bezugsfertigen Wohnhaus bebaut und selbst bezogen werden. 

c) Der/die Erwerber verpflichtet/en sich der Marktgemeinde gegenüber, das 

Vertragsgrundstück in unbebautem Zustand nicht zu veräußern. Als unbebaut gilt das 

Grundstück, solange es nicht mit einem bezugsfertigen Wohnhaus bebaut ist. Mit 

Fertigstellung des bezugsfertigen Wohnhauses gilt auch die Bauverpflichtung als 

erfüllt. 

d) Im Falle der Zuwiderhandlung gegen eine dieser Verpflichtungen, kann die 

Marktgemeinde die Rückübertragung des Vertragsgrundstückes auf sich verlangen. 

Eine Verpflichtung zur Geltendmachung des Rückübertragungsanspruchs besteht für 

die Markgemeinde nicht. Alle für die Rückübertragung und bis dahin entstehenden 

Kosten, Steuern, Beiträge und Gebühren hat dabei der/die Erwerber zu tragen, ohne 

dass hierfür ein Wertersatz zu leisten ist. Als Rückübertragungswert gilt der im 

Kaufvertrag vereinbarte Kaufpreis, eine Verzinsung erfolgt nicht. 

e) Der Rückübertragungsanspruch der Marktgemeinde ist durch eine 

Auflassungsvormerkung im Grundbuch zu sichern.  
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6. Vergabekriterien  

 
Der Stichtag zur Ermittlung der Angaben ist der Bewerbungsschluss. Da die Bauplätze 

kostendeckend veräußert werden, kann bei den Bauplatzvergaberichtlinien, als 

Voraussetzung für die Bewerbung, auf die Einhaltung von Vermögens- und 

Einkommensobergrenzen verzichtet werden. 

Die Vergabe erfolgt in zwei Töpfen mit je bis zu drei Bewertungsebenen. Zunächst wird der 

Wohnortbezug zu Parkstein bewertet. Alle Bewerber, die in dieser Kategorie Punkte erzielen, 

werden dem bevorzugten Topf A zugeordnet. Alle Bewerber ohne Punkte in der Kategorie 

Wohnortbezug werden direkt dem Topf B zugeordnet. Alle Bewerber in Topf A mit 

Wohnortbezug zu Parkstein werden anschließend zusätzlich gemäß der Bewertungsebene 

Kinder bepunktet und gemäß den Gesamtpunkten aus Kriterium 1 und 2 sortiert (maximal 40). 

Bei Punktegleichheit in Topf A aufgrund der Gesamtpunkte aus Kriterium 1 und 2 kann als 

weiteres Kriterium ohne Punktewert die ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. aktiver Dienst in der 

Feuerwehr, herangezogen werden. Ist dieses Kriterium nicht anwendbar, entscheidet das Los. 

Alle Bewerber in Topf B ohne Wohnortbezug zu Parkstein werden nur gemäß des Kriteriums 

Kinder bepunktet und sortiert. Bei Punktgleichheit entscheidet hier ausschließlich das Los und 

ehrenamtliche Tätigkeiten fließen hier nicht ein, da diese bei ortsfremden Personen schwer 

nachvollzogen werden können. 

Für die Gesamtliste werden alle Bewerber aus Lostopf B ohne Wohnortbezug zu Parkstein 

gemäß Punkten nach den Bewerbern aus Topf A gelistet. 

 

Kriterium 1: Wohnortbezug zu Parkstein  

 Punkte  
Max. 

Punktzahl  

Ein Nachweis hierzu ist nicht erforderlich. Die Angaben werden durch die Marktgemeinde Parkstein überprüft.  

Derzeitige Hauptwohnung ist in Parkstein  pro Jahr 4  

20  Ehemalige Hauptwohnung war in Parkstein (maximal fünf Jahre)  pro Jahr 2  

Ehemalige Hauptwohnung war mindestens 10 Jahre in Parkstein  
20  

Maximal erreichbare Punkte bei diesem Kriterium 20  

 

Kriterium 2: Kinder    

Alle Angaben sind mit entsprechenden Nachweisen zu belegen.    

 Punkte  
Max. 

Punktzahl  

Kind jünger 6 Jahre (im selben Haushalt lebend, mit Erstwohnsitz dort gemeldet, wenn Anspruch auf Kindergeld nach 

dem Bundeskindergeldgesetz besteht)  jew. 10  

20 

Kind 6 Jahre bis 12 Jahre (im selben Haushalt lebend, mit Erstwohnsitz dort gemeldet, wenn Anspruch auf 

Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz besteht)  jew. 6  

Kind ab 13 Jahre bis 18 Jahre (im selben Haushalt lebend, mit Erstwohnsitz dort gemeldet) oder älter, solange 

Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz besteht.  jew. 2  

Anmerkung: Pflegekinder/Adoptivkinder, die im selben Haushalt leben, mit Erstwohnsitz dort gemeldet sind und bei denen 

Anspruch auf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz besteht, werden wie leibliche Kinder gewertet.       

Maximal erreichbare Punktzahl bei Kindern:   20  
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Bewertungsschema 

 

 

Kriterium 1

Wohnortbezug

Topf A Topf B

Kriterium 2

Kinder

Losentscheid bei 

Punktgleichheit

Kriterium 2

Kinder

Addition Punkte

Kriterium 1 & 2

Reihung gemäß Punkte

Bei Punktgleichheit: 

Ausschlag Ehrenamt

Reihung gemäß Punkte

Losentscheid bei 

Punktgleichheit

Gesamtliste durch 

Aneinanderreihung von 

Listen aus Topf A und 

dann Topf B  


